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STADT KALKAR 

2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 039 – Graben- und Wallzone 

AUSWERTUNG DER ANREGUNGEN 

Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB 

ENTFÄLLT – ES WURDEN KEINE ANREGUNGEN VORGETRAGEN 

 

 

STADT KALKAR 

2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 039 – Graben- und Wallzone 

AUSWERTUNG DER ANREGUNGEN 

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB 

Verfahrensübersicht 

Die im Rahmen der Trägerbeteiligung vorgebrachten planungsrelevanten Anregungen zur o.g. 

Planung werden wörtlich wiedergegeben und aus planerischer Sicht kommentiert. 

Lfd. 
Nr. 

TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE 
Stellung-
nahme 
vom… 

Anregun-
gen 

1 
Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und 
Dienstleistungen der Bundeswehr, Fontainengraben 
200, 43123 Bonn 

15.02.2018 ■ 

2 
Bezirksregierung Düsseldorf, Postfach 300865, 40408 
Düsseldorf 

02.03.2018 ■ 

3 
LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland, En-
denischer Straße 133, 53115 Bonn 

13.03.2018 ■ 

 

1. Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr 

„[V]on der im Betreff genannten Maßnahme, bei gleichbleibender Sach- und Rechtslage, ist 

die Bundeswehr berührt. 

Der Planungsbereich liegt im Immissionsbereich den [sic!] militärischen Liegenschaften, die 

von-Seydlitz-Kaserne und die Richtfunk-Schalt- und Vermittlungsstelle Kalkar. 

Hierbei gehe ich davon aus, dass bauliche Anlagen – einschl. untergeordneter Gebäudeteile 

– eine Höhe von 30 m über Grund nicht überschreiten. 

Sollte entgegen meiner Einschätzung diese Höhe überschritten werden, bitte ich in jedem Ein-

zelfall mit die Planungsunterlagen – vor Erteilung der Baugenehmigung – zur Prüfung zuzulei-

ten. 

Seitens der Bundeswehr gibt es keine Einwände oder Bedenken gegen. Das o.gen. Vorha-

ben.“ 
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Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Planänderung dient der Sicherung eines Bestandgebäudes. Die maximal zulässige Anzahl 

der Vollgeschosse ist auf ein Vollgeschoss festgesetzt, so dass eine Höhe von 30 m nicht 

erreicht werden wird.“ 

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

2. Bezirksregierung Düsseldorf 

„Das Plangebiet befindet sich im Risikogebiet (§ 73 WHG) des Rheins. Von daher sind auch 

die Belange des Hochwasserschutzes und der Hochwasservorsorge gem. § 1 Abs. 6 Nr. 12 

BauGB bei der Planung zu berücksichtigen (vgl. Kapitel 4, Seite 3 der Begründung). Nach § 

78b Wasserhaushaltsgesetz ist für Baugebiete und Bauleitpläne in Risikogebieten insbeson-

dere der Schutz von Leben und Gesundheit und die Vermeidung erheblicher Sachschäden in 

der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB zu berücksichtigen.“ 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Der Hinweis der Bezirksregierung ist zutreffend. Es werden ergänzende Aussagen in die Be-

gründung eingearbeitet, sofern das Verfahren – entgegen des Beschlussvorschlags der Ver-

waltung – fortgeführt wird. 

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

Der Anregung wird gefolgt. 
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3. LVR-Amt für Bodendenkmalpflege 
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Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Bedenken des LVR-Amtes für Bodendenkmalpflege im Rheinland sind nachvollziehbar. 

Zielstellung des Bebauungsplanes Nr. 039 ist die langfristige Erhaltung des kulturellen Erbes 

Kalkars durch die planungsrechtliche Absicherung historischer Anlagen. Die Änderung des 

Planes würde einen Zustand festigen, der sich nicht aus der geschichtlichen Entwicklung 

Kalkars ableitet. Ziel der Bebauungsplanänderung ist die planungsrechtliche Sicherung eines 

Bestandsgebäudes und nicht die Errichtung eines Neubaus. Es bestünde jedoch die Möglich-

keit, ein Gebäude neu zu errichten, sollte das Bestandsgebäude abgerissen oder etwa durch 

Feuer massiv beschädigt werden. Wird der Bebauungsplan nicht geändert, so besteht kein 

Recht auf Wiedererrichtung eines Gebäudes nach Abgang der Bestandsimmobilie. Die ur-

sprüngliche Konzeption des Bebauungsplanes Nr. 039, die Sicherung des historischen Erbes, 

könnte weiter verfolgt werden und auch dem Denkmalschutz würde Rechnung getragen wer-

den. Die Festsetzung von Baugrenzen würde bedeuten, dass die ursprüngliche Konzeption 

nicht mehr verwirklicht werden könnte. 

Der Geltungsbereich der Änderung liegt innerhalb des Bodendenkmals „KLE 172 – Stadtbe-

festigung Kalkar“. Sollte die Änderung rechtswirksam werden, ist das Amt für Bodendenkmal-

pflege trotzdem im Rahmen einer Baugenehmigung zu beteiligen und das Benehmen herzu-

stellen. Dieses wird seitens des LVR-Amtes nicht in Aussicht gestellt. Schon im Rahmen von 

Um- und Anbaumaßnahmen im Jahr 1983 wurden seitens des Fachamtes massive Bedenken 

gegen das Vorhaben geäußert und darauf verwiesen, dass die bauliche Erweiterung des Be-

standsgebäudes der eigentlichen Zielstellung des Bebauungsplanes Nr. 039 widerspricht. 

Schlussendlich wurde dem Bauantrag zugestimmt mit der Verweis darauf, dass das Gebäude 

lediglich Bestandsschutz genieße und langfristig das Ziel der freien Fläche in diesem Bereich 

nicht beeinträchtigt wird. Es wurde zudem darauf verwiesen, dass im Rahmen der Aufstellung 

des Ursprungsplanes keine Einwände gegen die Überplanung des Bestandsgebäudes geäu-

ßert wurden. Eine planungsrechtliche Absicherung durch die Ausweisung von Baugrenzen 

würde dem Grundkonzept der Erhaltung des historischen Zustandes entgegenstehen. 

Zudem hat die Gemeinde gem. § 11 Denkmalschutzgesetz NRW die Sicherung der Boden-

denkmale im Rahmen von Bauleitplanverfahren zu gewährleisten. Die Ausweisung von Bau-

grenzen würde eine Beeinflussung des Bodendenkmals bedeuten, so dass dieses nicht gesi-

chert wäre. Auf diesen Tatbestand wurde seitens des Fachamtes ebenfalls hingewiesen. 

Aus den oben genannten Gründen empfiehlt die Stadtverwaltung das Verfahren nicht fortzu-

führen und den Aufstellungsbeschluss aufzuheben. 

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

Der Anregung wird gefolgt. 




